
in Rohrnetzmonteur eines
Querverbundunterneh-

mens aus unserem Zuständig-
keitsbereich hatte die Aufga-
be, Hausanschlussleitungen
an eine neu verlegte Haupt-
wasserleitung anzuschließen.
Die Hausanschlussleitungen
unterquerten die einige
Wochen zuvor verlegte neue

Hauptleitung (die alte
Leitung lag im Geh-

weg auf der ande-
ren Straßenseite).
Dort, wo die
Hausanschlus-
sleitungen den
Planunterlagen
zufolge die
neue Hauptlei-
tung querten,

wurde aufgegra-
ben. Da die Was-

serleitungen in PVC-
Schutzrohren verlegt

waren, wurden diese vor
dem Trennen der Leitungen
abgeschlagen.
Obwohl sich der Rohrnetz-
monteur noch wunderte,
dass die nach dem Entfernen
des Schutzrohres vorgefun-
dene Wasserleitung einen

geringeren Durchmesser als
die erwartete DN 40-Leitung
aufwies, durchtrennte er mit
der PE-Hebelschere die ver-
meintliche Wasserleitung. Es
handelte es sich jedoch um
das 0,4 kV-Hausanschluss-
kabel.
Der Monteur erlitt eine tödli-
che Körperdurchströmung.
Da das Stromkabel zuvor gra-
benlos in das PVC-Schutzrohr
eingezogen worden war,
wurde auch kein Trassenband
vorgefunden. Auch die gerin-
gere Verlegetiefe (0,8 m statt
1,2 m) hatte den Verunglück-
ten nicht irritiert.
Mit großer Wahrscheinlich-
keit wären ihm Zweifel
gekommen und der Unfall
damit verhindert worden,
wenn zuvor gemäß dem
berufsgenossenschaftlichen
Merkblatt „Erdarbeiten in
der Nähe erdverlegter Kabel“
alle erforderlichen Planunter-
lagen, also auch die Strom-
netzpläne, eingeholt worden
wären. Gerade in einem
Querverbundunternehmen
wäre das ohne großen Auf-
wand möglich gewesen.
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Tödlicher Unfall bei Arbeiten an einer Wasserleitung


